
Seite 1

Verbraucherinformationen 
gemäß § 312d Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 246b §§ 1, 2 EGBGB
Vorbemerkung 
Bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über 
Finanzdienstleistungen ist die Bank verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des § 312d 
Abs. 2 BGB i.V.m. Art 246b §§ 1, 2 EGBGB zu informieren.

Zu diesem Zweck erteilt die Bank dem Kunden zum SIGNAL IDUNA Depot und zum Auftrag 
zum Erwerb von Investmentanteilen im Rahmen des SIGNAL IDUNA Depots die nachfolgen-
den Informationen.

Diese Informationen sind bis zur Bekanntgabe von Änderungen gültig.

A. Allgemeine Informationen

Name und ladungsfähige Anschrift der Bank 
Sutor Bank GmbH, Hermannstraße 46, 20095 Hamburg, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Hamburg unter: HRB 178 357.  
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE155617009 

Gesetzliche Vertretungsberechtigte der Bank   
Geschäftsführung: Robert Freitag, Thomas Meier, ladungsfähige Anschrift: Hermannstraße 46, 
20095 Hamburg.

Name und ladungsfähige Anschrift des Beraters/Vermittlers 
Bitte entnehmen Sie diese Informationen dem Antragsformular oder im Falle einer papierlosen 
Antragstellung der elektronischen Antragsstrecke.

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank 
Hauptgeschäftstätigkeit ist das Betreiben von Bankgeschäften und das Erbringen von 
Finanzdienstleistungen im Umfang der bestehenden Geschäftserlaubnis.

Zuständige Aufsichtsbehörde 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und 
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, (Internet: www.bafin.de) sowie Europäische 
Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main, (Internet: www.ecb.europa.eu).
 
Vertragssprache 
Die Vertragsbedingungen und diese Vorabinformationen werden in deutscher Sprache mit-
geteilt. Die Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages wird mit 
Zustimmung des Kunden in Deutsch erfolgen. 

Anwendbares Recht 
Für die Aufnahme von Beziehungen vor Abschluss des Vertrages und für den Vertrag gilt  
jeweils deutsches Recht.

Bankinterne Beschwerdestelle
Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an folgende Kontaktstelle der Bank wenden: 
MHS Beschwerdemanagement, Hermannstraße 46, 20095 Hamburg, 
Beschwerdemanagement@sutorbank.de

Außergerichtliche Streitschlichtung 
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle 
„Ombudsmann der privaten Banken“ (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der 
Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann 
der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen 
Zahlungsdienstevertrag (§ 675 f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die 
keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die 
„Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten Banken“, die auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt wird oder im Internet unter www.bankenombudsmann.de abrufbar ist.
Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Geschäftsstelle des 
Ombudsmanns der privaten Banken, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, E-Mail:  
schlichtung@bdb.de zu richten.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung 
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. 
angeschlossen. 
Der Umfang der durch den Einlagensicherungsfonds geschützten Verbindlichkeiten ist in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank beschrieben.

B. Informationen zum SIGNAL IDUNA Depot sowie zu den damit verbundenen 
Dienstleistungen

Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistung und des Erwerbs und der Veräußerung 
von Investmentanteilen

Die Bank verwahrt im Rahmen des SIGNAL IDUNA Depots unmittelbar oder mittelbar die 
Investmentanteile an in- und ausländischen Investmentvermögen (“Fonds”) des Kunden 
(im Folgenden zusammenfassend als „Investmentanteile“ bezeichnet). Außerdem erbringt 
die Bank die in den Vertragsbedingungen für SIGNAL IDUNA Depots beschriebenen 
Dienstleistungen.

Der Kunde kann im Rahmen des SIGNAL IDUNA Depots Investmentanteile erwer-
ben, veräußern und/oder umschichten. Der Kunde kann einmalig und/oder regelmäßig 
auszuführende Transaktionsaufträge erteilen. Die Einzelheiten zum Kauf und Verkauf von 
Investmentanteilen sind in den Vertragsbedingungen für SIGNAL IDUNA Depots und  
- sofern vereinbart - in den Besonderen Vertragsbedingungen für vermögenswirksame 
Sparverträge nach §§ 2 und 4 des Fünften Gesetzes zur Förderung der Vermögensbildung der 
Arbeitnehmer (5. VermBG) geregelt.

Die Bank bietet den Erwerb und die Rückgabe von Investmentanteilen nur im Wege des ber-
atungsfreien Geschäfts an. 

Zustandekommen des Vertrages 
Der Kunde gibt gegenüber der Bank einen ihn bindenden Antrag zur Eröffnung eines SIGNAL 
IDUNA Depots ab, indem er den ausgefüllten sowie unterzeichneten Depoteröffnungsauftrag 
an die Bank übermittelt und dieser der Bank zugeht. Im Falle einer papierlosen Antragstellung 
gilt der Antrag mit Abschluss der elektronischen Antragsstrecke als übermittelt und 
zugegangen. Der Depotvertrag kommt zustande, wenn die Bank nach der erforderlichen 
Legitimationsprüfung dem Kunden die Depoteröffnung bestätigt und ihm die SIGNAL IDUNA 
Depotnummer mitteilt. Bei vermögenswirksamen Sparverträgen muss außerdem noch die 
erste vermögenswirksame Leistung bei der Bank eingegangen sein.

Zahlung und Erfüllung des Vertrages 
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Depotvertrag durch Bereitstellung und 
Führung des Depots und durch die Ausführung der Kundenaufträge. Der Erwerb von 
Investmentanteilen erfolgt erst, nachdem Einzahlungen auf dem von der Bank angegebenen 
Konto eingegangen sind. Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung werden im 
Einzelnen in den Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte, in den Vertragsbedingungen 
für SIGNAL IDUNA Depots und - sofern vereinbart - den Besonderen Vertragsbedingungen für 
vermögenswirksame Sparverträge nach §§ 2 und 4 des Fünften Gesetzes zur Förderung der 
Vermögensbildung der Arbeitnehmer (5. VermBG) beschrieben. Die dafür zu zahlende Gebühr 
ist im Preis- und Leistungsverzeichnis für SIGNAL IDUNA Depots der Bank ausgewiesen.

Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen von Investmentanteilen 
Der Preis eines Investmentanteils unterliegt Schwankungen auf dem Finanzmarkt, auf die 
die Bank keinen Einfluss hat; es handelt sich dabei um das Risiko von Kursänderungen der 
Vermögensgegenstände des jeweiligen Investmentfonds (einschließlich des Bonitätsrisikos 
(Ausfallrisiko bzw. Insolvenzrisiko) der Emittenten dieser Vermögensgegenstände) sowie von 
Wechselkurs-schwankungen. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge und erzielte 
Wertsteigerungen sind kein Indikator für künftige Erträge oder Wertsteigerungen. 
Ausführliche Informationen zu den Risiken und Preisschwankungen von Investmentanteilen 
enthält der Verkaufsprospekt des jeweiligen Investmentfonds.

Preise, Kosten und Gebühren 
Im Zeitpunkt der Erteilung eines Auftrags zum Kauf oder Verkauf steht der Preis für die 
Investmentanteile noch nicht fest. Dieser besteht aus dem (börsen-)täglich errechneten 
Nettoinventarwert. Der Bank in Rechnung gestellte Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge 
und/oder fremde Kosten (z. B. Kommissionen bei ETFs) werden dem Kunden belastet.
Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen der Bank ergeben sich aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis für SIGNAL IDUNA Depots, das Bestandteil dieses Antragsformulars ist 
und auch auf der Internetseite der unter www.signal-iduna.de/investment abgerufen werden 
kann. Eine Anpassung der Gebühren der Bank ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Kunden möglich.

Steuern und eigene Kosten 
Einkünfte aus Investmentanteilen sind in der Regel steuerpflichtig. Das gleiche gilt für Gewinne 
aus dem Erwerb und der Veräußerung von Investmentanteilen. Bei Fragen sollte sich der 
Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. 
Dies gilt insbesondere, wenn er im Ausland steuerpflichtig ist. Eigene Kosten (z. B. für 
Ferngespräche, Porto) hat der Kunde selber zu tragen. Für die Nutzung elektronischer/digitaler 
Dienste (Fernkommunikationsmittel) berechnet die Bank dem Kunden keine Kosten.

Mindestvertragslaufzeit 
Schließt der Kunde ein SIGNAL IDUNA Depot zur Anlage vermögenswirksamer Leistungen ab, 
beträgt die Mindestvertragslaufzeit sieben Jahre. Anderenfalls wird keine Mindestlaufzeit des 
Vertrages vereinbart. 

Vertragliche Kündigungsregeln 
Der Kunde kann das SIGNAL IDUNA Depot jederzeit kündigen. Kündigungserklärungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Im Übrigen gelten die in den 
Vertragsbedingungen für SIGNAL IDUNA Depots und - sofern vereinbart - in den 
Besonderen Vertragsbedingungen für vermögenswirksame Wertpapiersparverträge nach 
§§ 2 und 4 des Fünften Gesetzes zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer 
(5. VermBG) festgelegten Kündigungsregeln. Kommt es im Rahmen eines vermögenswirk-
samen Wertpapiersparvertrages zu schädlichen vorzeitigen Verfügungen des Kunden, 
die dazu führen, dass der Vertrag aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht mehr im Sinne 
des 5. VermBG fortgesetzt werden kann, berechnet die Bank für diese Art der vorzeitigen 
Vertragsauflösung bei einer Kündigung des Kunden vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit ein im 
Preis- und Leistungsverzeichnis für SIGNAL IDUNA Depots ausgewiesenes und ausdrücklich 
vereinbartes Sonderentgelt in Höhe von 50,00 EUR.

Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen
In Bezug auf den Abschluss des Vertrages über das SIGNAL IDUNA Depot hat der Kunde 
ein Widerrufsrecht nach §§ 355, 312g BGB, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind.
Die Belehrung über dieses Widerrufsrecht ist auf Seite 4 des Antragsformulars angebracht.

Widerrufsrecht hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von Investmentanteilen 
Der Kunde hat beim Kauf und Verkauf von Investmentanteilen ein Widerrufsrecht nach § 305 
KAGB, wenn die in dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Belehrung 
über dieses Widerrufsrecht ist in dem Formular „Auftrag zum Erwerb von Investmentanteilen 
im Rahmen des SIGNAL IDUNA Depots unter „Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht“ ange-
bracht.

Weitere Informationen 
Außerdem erhält der Kunde die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank, die 
Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte, die Vertragsbedingungen für SIGNAL IDUNA 
Depots, das Preis- und Leistungsverzeichnis für SIGNAL IDUNA Depots und die Besonderen 
Vertragsbedingungen für vermögenswirksame Wertpapiersparverträge nach §§ 2 und 4 des 
Fünften Gesetzes zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer (5. VermG). Die vor-
genannten Unterlagen sind Bestandteil dieses Antragsformulars.

Stand: Januar 2023

Depotinhaber (Bitte in Druckbuchstaben wiederholen)

Kundeninformationen für Privatkunden
der Sutor Bank GmbH (nachstehend „Bank“) 
Hermannstraße 46, 20095 Hamburg
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Depotinhaber (Bitte in Druckbuchstaben wiederholen)

Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten

I. Mögliche Interessenkonflikte und ihre Handhabung 
Bei der Vielzahl der Wertpapierdienstleistungen, die die Bank für ihre  Kunden erbringt, rei-
chen die wirksamen organisatorischen und administrativen Vorkehrungen, die die Bank zur 
Verhinderung bzw. der Bewältigung von Interessenkonflikten getroffen hat, nicht immer aus, 
um mit hinreichender Sicherheit zu gewährleisten, dass die bestmöglichen Interessen eines 
Kunden nicht geschädigt werden. Daher informieren wir unsere Kunden nachfolgend über sol-
che Interessenkonflikte und unsere weitreichenden Vorkehrungen zum Umgang mit diesen. 
Unvermeidbare Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen der Bank, anderen 
Unternehmen unserer Gruppe, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern, Personen, die 
mit uns verbunden sind, unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden.

II. Art und Herkunft von Interessenkonflikten 
Interessenkonflikte können dabei insbesondere entstehen:
–  beim Erhalt und der Gewährung von Zuwendungen (beispielsweise 

Vertriebsfolgeprovisionen oder geldwerten Vorteilen) von Dritten oder an Dritte im 
Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen;

–  durch erfolgsbezogene Vergütung oder sonstige Anreizstrukturen von Mitarbeitern;
– bei Gewährung von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter;
–  aus anderen Geschäftstätigkeiten unseres Hauses, insbesondere dem Interesse der Bank 

an Eigenhandelsgewinnen;
–  aus Beziehungen unseres Hauses mit Emittenten von Finanzinstrumenten, etwa bei 

Kooperationen;
– durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind;
–  bei Mitarbeitergeschäften;
–  aus persönlichen Beziehungen und der Wahrnehmung von Mandaten unserer Mitarbeiter 

oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen.

III. Schritte zur Risikobegrenzung bzgl. der Beeinträchtigung der Kundeninteressen  
Um das Risiko zu vermeiden, dass unterschiedliche Interessen die Auftragsausführung, die 
Vermögensverwaltung oder die Anlageberatung für unsere Kunden beeinflussen, haben wir 
uns und unsere Mitarbeiter auf hohe ethische Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit 
Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von 
Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses. 
Wir erbringen, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen ehrlich, 
redlich und professionell im bestmöglichen Interesse unserer Kunden und im gesetzlich vor-
gegebenen Rahmen.
In unserem Hause ist unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine unabhängi-
ge Compliance-Stelle tätig, der die Identifikation, die Vermeidung und das Management von 
Interessenkonflikten sowie die Vermeidung des Missbrauchs von Insiderinformationen bzw. 
der Marktmanipulation obliegt.
Im Einzelnen ergreifen wir unter anderem folgende Maßnahmen:
–  Regelungen über die Identifizierung konfliktträchtiger Tätigkeiten und Konstellationen;
–   Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren 

Offenlegung im gesetzlich vorgegebenen Rahmen und, sofern eine Annahme durch die 
Bank nicht zulässig ist, über deren Auskehrung an den Kunden;

–  Regelungen zu Vertriebsvorgaben und im Rahmen der Vergütung;
–  Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung von Informationsbarrieren, die 

Trennung von Verantwortlichen und/oder räumliche Trennung („chinese walls“);
–  Führung einer Insider- bzw. Beobachtungsliste, die der Überwachung des sen-

siblen Informationsaufkommens sowie der Verhinderung eines Missbrauchs von 
Insiderinformationen dient;

–  Führung einer Sperrliste, die unter anderem dazu dient, möglichen Interessenkonflikten 
durch Geschäftsverbote zu begegnen;

–  Offenlegung von Wertpapiergeschäften solcher Mitarbeiter gegenüber der Compliance-
Stelle, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können;

–  Schulungen unserer Mitarbeiter;
–  Es ist den Mitarbeitern der Bank im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit untersagt, 

Geschenke, Einladungen oder Dienstleistungen von Dritten anzunehmen, es sei denn, die 
Annahme entspricht dem Gebot der Höflichkeit, die Zuwendung ist nicht unverhältnismäßig, 
übersteigt in ihrem Wert einen Betrag von EUR 150,00 nicht und die Gefahr einer unsach-
gemäßen Beeinflussung ist ausgeschlossen; 

–  Definition eines Eskalationsprozesses für erkannte Interessenkonflikte.
Die Bank hat mithin Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
frühzeitig erkannt und vermieden werden. Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen, 
werden wir gegenüber den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss offen legen. 
Auf folgende Punkte möchten wir Sie insbesondere hinweisen: 
Die Bank darf im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder 
Wertpapiernebendienstleistungen grundsätzlich keine Zuwendungen (Provisionen, Gebühren 
oder sonstige Geldleistungen sowie nichtmonetäre Vorteile) von Dritten annehmen oder an 
Dritte gewähren, die nicht Kunden dieser Dienstleistung sind oder im Auftrag des Kunden 
tätig werden, es sei denn, die Zuwendung ist darauf ausgelegt, die Qualität der erbrachten 
Dienstleistung zu verbessern, und steht der ordnungsgemäßen Erbringung der Dienstleistung 
im bestmöglichen Interesse des Kunden nicht im Wege. Zuwendungen werden dem Kunden 
gegenüber offengelegt. Soweit die Bank verpflichtet ist, Zuwendungen an den Kunden auszu-
kehren, informiert sie ihn über die diesbezüglichen Verfahren.
Die Bank investiert laufend in die Bereitstellung, die Verbesserung und den Ausbau ihrer 
Infrastruktur und Dienstleistungen, um diese effizient und hohen Qualitätsstandards 
entsprechend anbieten zu können, sowie in die Bereitstellung und Funktionalität ihres 
Internetangebots und der Erweiterung ihrer Produkt- und Angebotspalette und setzt hierzu 
auch erhaltene Zuwendungen ein.
Im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung darf die Bank im gesetzlich vorgegebenen 
Rahmen ausschließlich geringfügige nichtmonetäre Zuwendungen annehmen und behalten.

Im Zusammenhang mit dem Kauf von Investmentanteilen oder anderen Finanz instrumenten 
erhalten wir in der Regel Zuwendungen von Kapitalverwaltungs gesellschaften, in- oder aus-
ländischen Investment- oder Verwaltungsgesellschaften und/oder Zwischenkommissionären 
oder Emittenten. Hierzu gehören umsatzabhängige Vertriebsfolgeprovisionen, die 
von Kapitalverwaltungsgesellschaften, in- oder ausländischen Investment- oder 
Verwaltungsgesellschaften aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsgebühren an uns 
bzw. an Zwischenkommissionäre gezahlt werden. 
Darüber hinaus vereinnahmen wir Ausgabeaufschläge selbst, soweit wir sie beim Verkauf von 
Investmentanteilen oder anderen Wertpapieren erheben. 
An unabhängige Berater/Vermittler, die uns mit oder ohne Bezug zu einem konkreten Geschäft 
Kunden oder einzelne Geschäfte zuführen, zahlen wir zum Teil Provisionen, die auch erfolgs-
bezogenen Charakter haben können. 
Auf Nachfrage werden weitere Einzelheiten über den Erhalt oder die Gewährung von 
Zuwendungen mitgeteilt.

Stand: Dezember 2022

Informationen
der Sutor Bank GmbH (nachstehend „Bank“) 
Hermannstraße 46, 20095 Hamburg
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Depotinhaber (Bitte in Druckbuchstaben wiederholen)

Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen

Sutor Bank GmbH  
Hermannstraße 46 
20095 Hamburg 
Telefon: 040 82223163 – Fax: 040 80801319 
E-Mail: info@sutorbank.de – Internet: www.sutorbank.de

Das Bankhaus Sutor Bank GmbH (im Folgenden auch „Bank“) bietet Ihnen Geschäfte in 
Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten an, insbesondere im seinen Kunden mit dem 
Erwerb und der Veräußerung von Wertpapieren im eigenen Namen für fremde Rechnung oder 
für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere, der Verwahrung dieser Wertpapiere und 
Finanzinstrumente sowie der Vermögensverwaltung, Anlageberatung und beratungsfreies 
Geschäft.
Die Kunden können mit der Bank persönlich, telefonisch, per E-Mail, Telefax oder Brief und in 
deutscher Sprache kommunizieren, Kundenaufträge können persönlich, telefonisch, per E-Mail, 
Telefax oder Brief und in deutscher Sprache erteilt werden. Ist zwischen der Bank und dem 
Kunden eine bestimmte Kommunikationsform (z. B. Online-Banking) vertraglich vereinbart, ist 
der Kunde verpflichtet, diese Kommunikationsform ausschließlich zu nutzen.
Die Bank wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main 
(www.bafin.de) zugelassen und wird von der BaFin und von der Europäischen Zentralbank 
(EZB), Sonnemannstr. 20, 60314 Frankfurt am Main (www.ecb.europa.eu) beaufsichtigt.
Die Kunden der Bank werden als Privatkunden eingestuft und haben damit das höchste 
Schutzniveau.
Über die Ausführung seiner Wertpapieraufträge wird der Kunde schnellstmöglich durch Über-
sendung einer Wertpapierabrechnung informiert. Falls die Bank aufgrund eines Sparplanes 
für den Kunden einmalig oder regelmäßig Aufträge in Investmentanteilen ausführt, wird der 
Kunde alle drei Monate durch Übersendung eines Konto-/Depotauszuges über die Einzelheiten 
der Ausführung dieser Aufträge informiert. Auf Wunsch erhält der Kunde darüber hinaus 
Informationen über den Stand seines Auftrages.
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. 
angeschlossen. Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum 31. Dezember 2014 30%, 
bis zum 31. Dezember 2019 20%, bis zum 31. Dezember 2024 15% und ab dem 1. Januar 
2025 8,75% des für die Einlagensicherung maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der Bank. 
Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 begründet oder prolongiert werden, gelten, 
unabhängig vom Zeitpunkt der Begründung der Einlage, die jeweils neuen Sicherungsgrenzen 
ab den vorgenannten Stichtagen. Für Einlagen, die vor dem 31. Dezember 2011 begründet 
wurden, gelten die alten Sicherungsgrenzen bis zur Fälligkeit der Einlage oder bis zum nächst-
möglichen Kündigungstermin.
Bei der Verwahrung von Finanzinstrumenten beachtet die Bank die gesetzlichen und auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit des Depotgeschäftes. Die 
Verwahrung von Wertpapieren erfolgt gemäß den Sonderbedingungen für Wertpapier-
geschäfte. Es gelten die Regeln für die Haftung der Bank für etwaige Handlungen oder 
Unterlassungen eines Dritten. Inländische Wertpapiere werden regelmäßig bei der deutschen 
Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main) verwahrt, sofern diese 
zur Girosammelverwahrung zugelassen sind. Trotz der damit verbundenen Risiken gewähren 
die gesetzlichen Regelungen den Schutz des Kundenvermögens. Das Sammeldepot wird als 
Fremddepot geführt, so dass die darin verbuchten Wertpapiere nicht für Verbindlichkeiten der 
Bank haften. Die Bank unterhält unter anderem Beziehungen zu ausländischen Lagerstellen. 
Ausländische Wertpapiere werden in der Regel im Heimatmarkt des betreffenden Papiers 
oder in dem Land verwahrt, in dem der Kauf getätigt wurde. In welchem Land die Wertpapiere 
des Kunden verwahrt werden, wird ihm auf der Wertpapierabrechnung oder dem Konto-/
Depotauszug mitgeteilt. Anwendbare Rechtsvorschriften eines Drittlands können die Rechte 
des Kunden in Bezug auf die betreffenden Finanzinstrumente oder Gelder beeinflussen. An den 
Wertpapieren, die wie oben beschrieben verwahrt werden, erhält der Kunde Eigentum bezie-
hungsweise eine eigentumsähnliche Rechtsstellung (vgl. Nr. 11 und 12 der Sonderbedingungen 
für Wertpapiergeschäfte). Dadurch ist der Kunde nach Maßgabe der jeweils geltenden auslän-
dischen Rechtsordnung vor dem Zugriff Dritter auf seine Wertpapiere geschützt. Im Übrigen 
haftet die Bank bei der Verwahrung seiner Wertpapiere nach Nr. 19 der Sonderbedingungen für 
Wertpapiergeschäfte. Die Bank oder eine Verwahrstelle können unter bestimmten Bedingungen 
ein Sicherungs-, Pfand- oder Verrechnungsrecht haben.
Bei Wertpapieren, die öffentlich angeboten werden, können die Verkaufsunterlagen beim 
Emittenten angefordert werden und stehen in der Regel auch auf der Internetseite des 
Emittenten zur Verfügung. Eine Druckversion kann beim Emittenten angefordert werden.
Im Rahmen der Anlageberatung erbringt die Bank keine unabhängige Honorar-Anlageberatung, 
sondern bietet ausschließlich provisionsbasierte Anlageberatung an. Die Bank stützt 
sich bei der Anlageberatung auf eine umfangreiche Analyse verschiedener Arten von 
Finanzinstrumenten. Eine regelmäßige Beurteilung der Geeignetheit der empfohlenen 
Finanzinstrumente wird den Kunden nicht zur Verfügung gestellt.
Im Rahmen des Vertriebs von Anteilen an Investmentvermögen i. S. d. KAGB sowie im 
Zusammenhang mit der Ausführung von Aufträgen zum Kauf und Verkauf von anderen 
Wertpapieren kann die Bank Zuwendungen von Kapitalverwaltungsgesellschaften, in- und aus-
ländischen Investment- bzw. deren Verwaltungsgesellschaften, Zwischenkommissionären bzw. 
Verwahrstellen, Emittenten, systematischen Internalisierern oder Market-Makern (im Folgenden 
zusammen „Handelspartner“) erhalten. Hierzu gehören u. a. Vertriebsfolgeprovisionen, die 
von den Handelspartnern aus einer von ihnen vereinnahmten Verwaltungsgebühr an die 
Bank gezahlt werden, und transaktionsbezogene Vergütungen. Die Bank erhält gelegentlich 
auch nichtmonetäre bzw. geldwerte Vorteile der folgenden geringfügigen Art. Einzelheiten zu 
Zuwendungen ergeben sich aus den jeweiligen Antragsunterlagen.
Im Rahmen der Erbringung von Finanzportfolioverwaltungsdienstleistungen erhält die Bank 
gelegentlich nichtmonetäre bzw. geldwerte Vorteile. Sofern die Annahme oder Gewährung von 
bestimmten nichtmonetären Zuwendungen im normalen Geschäftsverlauf üblich ist und eine 
gewisse Größenordnung nicht überschritten wird, ordnet die Bank diese als geringfügig ein. Im 
Wesentlichen handelt es sich um folgende Arten von geringfügigen nichtmonetären Vorteilen:
−	 allgemein	gehaltene	Informationen	oder	Dokumentationen	zu	Finanzinstrumenten	und/oder		
 Wertpapierdienstleistungen;
−	 von	Dritten	erstelltes	werbliches	Informationsmaterial	zu	Neuemissionen,	die	vom 
 Emittenten bei oder potenziellen Emittenten aus dem Unternehmenssektor in Auftrag  
 gegeben werden und grundsätzlich dem Publikum zur Verfügung stehen;
−	 kostenlose	oder	vergünstigte	Teilnahme	an	Konferenzen,	Seminaren,	Vorträgen,		 	
 Fachtagungen/Veranstaltungen für Mitarbeiter und andere Bildungsmaßnahmen, die von   
 Produkt- oder Dienstleistungsanbietern veranstaltet oder unterstützt werden, die zu den   
 Vorteilen und Merkmalen eines bestimmten Finanzinstrumentes oder einer bestimmten   
 Wertpapierdienstleistung abgehalten werden;
−	 angemessene	Bewirtungsaufwendungen,	soweit	sie	nach	den	aufsichtsrechtlichen		 	
 Vorgaben zulässig sind;
−	 kleinere	geldwerte	Vorteile	(Sachleistungen).

Die Annahme dieser Zuwendungen dient der Verbesserung der Servicequalität. Dazu zählen 
unter anderem die kontinuierliche Erweiterung der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter, 
die Sicherstellung des Zugangs zu relevanten Informationen zu Kapitalmarktthemen und 
Produktneuerungen sowie die Optimierung von Systemen und Schnittstellen. Die Bank 
stellt sicher, dass die erhaltenen Zuwendungen der ordnungsgemäßen Erbringung von 
Dienstleistungen im bestmöglichen Interesse der Kunden nicht entgegenstehen.
Die Bank hat Grundsätze zur Vermeidung von und für den Umgang mit Interessenkonflikten 
aufgestellt. Einzelheiten sind in den Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten 
enthalten.
Die Bank berechnet Kosten und Nebenkosten entsprechend dem Preisverzeichnis bzw. den 
Bestimmungen des jeweiligen Antragsformulars und den dazugehörigen Vertragsbedingungen. 
Einzelheiten hierzu sind in den Informationen über alle Kosten und Nebenkosten enthalten.
Neben den genannten Kosten ist es möglich, dass dem Kunden aus Geschäften im 
Zusammenhang mit Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen weitere Kosten und 
Steuern entstehen, die nicht über die Bank gezahlt oder in Rechnung gestellt werden.
Die Kunden erhalten die vorgeschriebenen Informationen zum Zielmarkt. Im beratungs-
freien Geschäft wird die Bank den Zielmarkt nur im Hinblick auf die Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie sowie Kenntnisse und Erfahrungen prüfen.

Stand: Dezember 2022

Informationen
der Sutor Bank GmbH (nachstehend „Bank“) 
Hermannstraße 46, 20095 Hamburg



Seite 4

Depotinhaber (Bitte in Druckbuchstaben wiederholen)

Wir sind verpflichtet, Aufträge unserer Kunden über den Kauf oder Verkauf von 
Finanzinstrumenten nach einem schriftlich fixierten Verfahren auszuführen, das darauf ausger-
ichtet ist, das bestmögliche Ergebnis für unseren Kunden zu erzielen.
Es kommt dabei nicht darauf an, ob bei der Ausführung des einzelnen Auftrages tatsächlich 
das beste Ergebnis erzielt wird. Entscheidend ist, dass das angewandte Verfahren typischer-
weise zum bestmöglichen Ergebnis für unseren Kunden führt.
Wir ermöglichen die Ausführung eines Kauf- oder Verkaufsauftrages von Finanzinstrumenten 
(Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente) nachfolgenden Grundsätzen:
I. Geltungsbereich 
Die vorliegenden Grundsätze beschreiben unser generelles Vorgehen für Privatkunden und 
professionelle Kunden im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.
II. Vorrang von Kundenweisungen 
Eine Weisung des Kunden ist stets vorrangig. Bei der Ausführung eines Kauf- oder 
Verkaufsauftrages werden wir einer Weisung des Kunden Folge leisten. In diesem Fall finden 
die nachfolgend dargestellten Grundsätze keine Anwendung.
Die Pflicht zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses entsprechend dem Umfang der 
Weisung gilt damit als erfüllt.
Ausdrückliche Weisungen eines Kunden können die Bank demnach davon abhalten, die 
Maßnahmen zu treffen, die sie im Rahmen ihrer Grundsätze der Auftragsausführung festgelegt 
und umgesetzt hat, um bei der Ausführung der Aufträge hinsichtlich der von den betreffenden 
Weisungen erfassten Elemente das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
III. Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen 
1. Kommissionsgeschäfte 
Bei Kommissionsgeschäften gemäß Ziffer 1.2 der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte 
beauftragen wir die Deutsche WertpapierService Bank AG (im Folgenden auch „dwp-
bank“) als Zwischenkommissionärin, ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. Hierbei 
kommen die von der dwpbank aufgestellten Ausführungsgrundsätze zur Anwendung. 
Diese Ausführungsgrundsätze sowie weitere Informationen sind über die Website www.
dwpbank.de abrufbar. Auf Wunsch des Kunden händigen wir diese Informationen in unseren 
Geschäftsräumen in Papierform aus.
Durch die Weiterleitung von Kundenaufträgen zur Ausführung an die dwpbank verfolgen wir 
das Ziel, dass bei der Ausführung gleichbleibend das bestmögliche Ergebnis erzielt wird. Die 
dwpbank ermöglicht durch die Bereitstellung von auf uns abgestimmten, standardisierten 
Prozessen eine effektive und kostengünstige Ausführung, Abwicklung und Abrechnung von 
Wertpapiergeschäften. Durch die Bündelung dieser Faktoren bei der dwpbank werden insbe-
sondere Kostenvorteile für den Kunden erzielt.
Eine Weiterleitung von Kundenaufträgen an die dwpbank erfolgt in folgenden Klassen von 
Finanzinstrumenten:
– Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate
– Schuldtitel (z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen)
– Strukturierte Finanzprodukte
– Verbriefte Derivate
– Börsengehandelte Produkte (einschließlich Exchange Traded Funds („ETFs“), mit Ausnahme 

von Verkaufsaufträgen, die sich auch nach Aggregation nur auf Anteilsbruchteile belaufen.)
Auf Basis der gesetzlichen Grundlage ist die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines 
Investmentvermögens nicht Gegenstand der dargestellten Grundsätze. Die Ausgabe oder 
Rücknahme erfolgt über die Verwahrstelle.
Kundenaufträge in anderen Klassen von Finanzinstrumenten nehmen wir aufgrund der über-
wiegend individuellen Ausgestaltung der Produkte nur mit Weisung entgegen.
2. Festpreisgeschäfte 
Soweit Aufträge zum Kauf oder Verkauf im Rahmen eines Festpreisgeschäftes erfolgen, stellen 
wir organisatorisch sicher, dass diese zu marktgerechten Bedingungen ausgeführt werden.
IV. Vermögensverwaltung 
Aufträge für ein Vermögensverwaltungsdepot (einschließlich Kauf- oder Verkaufsaufträgen 
in Bezug auf ETFs) werden ebenfalls nach den oben beschriebenen Grundsätzen behandelt. 
Die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen eines Investmentvermögens erfolgt im Übrigen 
über die Verwahrstelle und ist nicht Gegenstand dieser Grundsätze.
V. Überprüfung der Grundsätze 
Wir überprüfen unsere Grundsätze, die die Weiterleitung von Aufträgen an die dwpbank 
begründen, und die Wirksamkeit der Grundsätze anlassbezogen, mindestens einmal jährlich.
Weiterführende Informationen zur Auftragsausführung von Kundenaufträgen sind auf der 
Website der dwpbank unter www.dwpbank.de verfügbar. Auf Wunsch des Kunden händigen 
wir diese Informationen in unseren Geschäftsräumen in Papierform aus.

Stand: Dezember 2022

Allgemeine Grundsätze der Auftragsausführung

Informationen
der Sutor Bank GmbH (nachstehend „Bank“) 
Hermannstraße 46, 20095 Hamburg
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Die nachfolgenden Datenschutzhinweise geben einen Überblick 
über die Erhebung und Verarbeitung von Kundendaten. 

Mit den folgenden Informationen möchte die Sutor Bank GmbH (im 
Folgenden auch „Bank“) dem Kunden einen Überblick über die 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten (im Folgenden 
auch „Daten“) durch die Bank und die Rechte des Kunden aus dem 
Datenschutzrecht geben. Welche Daten im Einzelnen verar-beitet 
und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeb-lich 
nach den beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen. 

Die Informationen sind vom Kunden auch an die aktuellen und 
künftigen vertretungsberechtigten Personen und wirtschaft-
lich Berechtigten sowie etwaigen Mitverpflichteten eines Kre-
dites weiterzugeben. Dazu zählen zum Beispiel Prokuristen 
oder Bürgen.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen 
kann der Kunde sich wenden?
Verantwortliche Stelle ist:

Sutor Bank GmbH 
Hermannstraße 46 
20095 Hamburg 
Telefon: 040 82223163 
Fax: 040 80801319 
E-Mail-Adresse: info@sutorbank.de

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Bank ist erreichbar 
unter: 

Sutor Bank GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Hermannstraße 46 
20095 Hamburg 
Telefon: 040 82223163 
Fax: 040 80801319 
E-Mail-Adresse: datenschutz@sutorbank.de

2. Welche Quellen und Daten nutzt die Bank?
Die Bank verarbeitet personenbezogene Daten, die sie im Rahmen
ihrer Geschäftsbeziehung von ihren Kunden erhält. Zudem verar-
beitet die Bank - soweit für die Erbringung ihrer Dienstleistung
erforderlich – personenbezogene Daten, die sie vom Berater/Ver-
mittler und dessen Beratungs-/Vermittlungsgesellschaft bzw. der
Berater-/Vermittlerorganisation erhalten hat. Des Weiteren verar-
beitet die Bank personenbezogene Daten, die sie aus öffentlich
zugänglichen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher,
Handels- und Vereinsregister, Presse, Internet) zulässigerweise
gewinnt oder die der Bank von anderen Unternehmen (z. B.
Kooperationspartnern der Bank, wie etwa Versicherungsunterneh-
men) oder von sonstigen Dritten (z. B. der Zentralen Zulagenstelle
für Altersvermögen (ZfA) oder der Deutschen Rentenversicherung
Bund) berechtigt übermittelt werden.

Relevante personenbezogene Daten können sein: Personalien  
(z. B. Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag und 
-ort und Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (z. B. Ausweis-
daten) und Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftprobe). Darü-
ber hinaus können dies auch Auftragsdaten (z. B. Zahlungs-/Wert-
papierauftrag), Daten aus der Erfüllung der vertraglichen Verpflich- 
tungen der Bank (z. B. Umsatzdaten im Zahlungsverkehr, Kre-
ditrahmen, Produktdaten (z. B. Einlagen, Kredit- und Depotge-
schäft)), Informationen über die finanzielle Situation des Kunden
(z. B. Bonitätsdaten, Scoring-/Ratingdaten, Herkunft von Vermö-
genswerten), Werbe- und Vertriebsdaten (inklusive Werbe-Scores),
Dokumentationsdaten (z. B. Beratungsprotokoll, Registerdaten,
Daten über die Nutzung der von der Bank angebotenen Teleme-
dien (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs von Webseiten, Apps oder News-
letter)) sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare
Daten sein.

3. Erfolgt eine Aufzeichnung von Telefongesprächen und elek-
tronischer Kommunikation?
Telefongespräche und elektronische Kommunikation mit der Bank
können gemäß den gesetzlichen Vorgaben aufgezeichnet und
gespeichert werden. Die Aufzeichnungen dienen Nachweiszwe-
cken bzw. zur Erfüllung gesetzlicher Aufzeichnungs- und Aufbe-
wahrungspflichten der Bank. Zu Beginn einer Telefonaufzeichnung
wird der Kunde ausdrücklich über die geplante Aufzeichnung und
deren Zweck unterrichtet und um sein Einverständnis gebeten.

4. Wofür verarbeitet die Bank die Daten des Kunden (Zweck
der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?
Die Bank verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit
den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG):

a. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b
DSGVO) 

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Bankge-
schäften und Finanzdienstleistungen im Rahmen der Durchführung 
der Verträge der Bank mit ihren Kunden oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage des Kunden hin 
erfolgen. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster 
Linie nach dem konkreten Produkt (z. B. Konto, Depot, Kredit, 
Wertpapiere, Einlagen, Vermittlung) und können unter anderem 
Bedarfsanalysen, Beratung, Vermögensverwaltung und -betreuung 
sowie die Durchführung von Transaktionen umfassen. Die weiteren 
Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken kann der Kunde 
den maßgeblichen Vertragsunterlagen entnehmen.

b. Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)

Soweit erforderlich verarbeitet die Bank die Daten des Kunden 
über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung 
berechtigter Interessen der Bank oder Dritten. Beispiele: 

 - Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse 
zwecks direkter Kundenansprache, 

 - Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit der Kunde 
der Nutzung seiner Daten nicht widersprochen hat, 

 - Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei 
rechtlichen Streitigkeiten, 

 - Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank, 
 - Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, 
 - Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, zur Samm-
lung von Beweismitteln bei Überfällen und Betrugsdelikten, 

 - Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von 
Dienstleistungen und Produkten. 

c. Aufgrund der Einwilligung des Kunden (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)

Soweit der Kunde der Bank eine Einwilligung zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Weiter-
gabe von Daten zur Beratung, Bedarfsermittlung oder Serviceer-
bringung an seinen Berater/Vermittler und dessen Beratungs-/Ver-
mittlungsgesellschaft bzw. der Berater-/Vermittlerorganisation oder 
gegebenenfalls an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen 
(ZfA), die Deutschen Rentenversicherung Bund bzw. mit der Bank 
kooperierende Versicherungsunternehmen, Auswertung von 
Bestands- und Umsatzdaten für Marketingzwecke) erteilt hat, ist 
die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis seiner Einwilli-
gung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärun-
gen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, 
der Bank gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf der Einwilli-
gung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verar-
beiteten Daten.

Datenschutzhinweise 
Sutor Bank GmbH
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d. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs.1 c DSGVO) oder im
öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO) 

Zudem unterliegt die Sutor Bank GmbH als Bank diversen 
rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen 
(z. B. Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz, Wertpapierhandels-
gesetz, Steuergesetze, Gesetz über die Zertifizierung von Alters-
vorsorge- und Basisrentenverträgen (= Altersvorsorgeverträge-Zer-
tifizierungsgesetz)) sowie bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. 
der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, 
der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehö-
ren unter anderem die Kreditwürdigkeitsprüfung, die Identitäts- und 
Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfüllung 
steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung 
und Steuerung von Risiken in der Bank.

5. Wer bekommt die Daten des Kunden?
Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die 
Daten des Kunden, die diese zur Erfüllung ihrer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von der Bank eingesetzte 
Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken 
Daten erhalten, wenn diese das Bankgeheimnis und die daten-
schutzrechtlichen Vorschriften wahren. Dies sind im Wesentlichen 
Unternehmen in den Kategorien kreditwirtschaftliche Leistungen, 
IT-Dienstleistungen (z. B. Datenschnittstellen/Datenverarbeitung), 
Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Beratung und 
Consulting sowie Vertrieb und Marketing.

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der 
Bank ist zunächst zu beachten, dass die Sutor Bank GmbH als 
Bank zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen 
und Wertungen verpflichtet ist, von denen sie Kenntnis erlangt 
(Bankgeheimnis gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Bank). Informationen über den Kunden darf die Bank nur wei-
tergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, der 
Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankaus-
kunft befugt ist und/oder von der Bank beauftragte Auftragsverar-
beiter gleichgerichtet die Einhaltung des Bankgeheimnisses sowie 
die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung/ des Bundes-
datenschutzgesetzes garantieren. Unter diesen Voraussetzungen 
können Empfänger personenbezogener Daten z. B. sein: 

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, Finanzbe-
hörden, Bundeszentralamt für Steuern, Zentrale Zulagenstelle für 
Altersvermögen, Deutsche Rentenversicherung Bund, Strafverfol-
gungsbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördli-
chen Verpflichtung. 

 - Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleich-
bare Einrichtungen und Auftragsverarbeiter, an die die Bank zur 
Durchführung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden perso-
nenbezogene Daten übermittelt (je nach Vertrag z. B. Korrespon-
denzbanken, Depotbanken, Versicherungsunternehmen, Börsen, 
Auskunfteien). 

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die 
der Kunde die Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt hat bzw. 
für die der Kunde die Bank vom Bankgeheimnis gemäß Vereinba-
rung oder Einwilligung befreit hat.

6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale
Organisation übermittelt?
Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Euro-
päischen Union (sogenannte Drittstaaten) findet statt, soweit

 - es zur Ausführung der Kundenaufträge erforderlich ist (z. B. 
Zahlungs- und Wertpapieraufträge), 

 - es gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Melde-
pflichten) oder 

 - der Kunde der Bank seine Einwilligung erteilt hat. 
7. Wie lange werden die Daten des Kunden gespeichert?
Die Bank verarbeitet und speichert die personenbezogenen Daten
des Kunden, solange es für die Erfüllung ihrer vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass
die Geschäftsbeziehung zum Kunden in der Regel ein Dauer-
schuldverhältnis ist, welches auf mehrere Jahre angelegt ist.

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher 
Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig 
gelöscht, es sei denn, deren – befristete - Weiterverarbeitung ist 
erforderlich zu folgenden Zwecken: 

 - Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: 
Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenord-
nung (AO), das Kreditwesengesetz (KWG), das Geldwäschege-
setz (GwG) und das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Die dort 
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation 
betragen zwei bis zehn Jahre. 

 - Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen 
Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195ff. des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 
30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei 
Jahre beträgt. 

8. Welche Datenschutzrechte hat der Kunde?
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15
DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das
Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht
auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf
Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht
und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34
und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei
einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77
DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener 
Daten kann der Kunde jederzeit der Bank gegenüber widerrufen. 
Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die 
vor der Geltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung, also vor 
dem 25. Mai 2018, der Bank gegenüber erteilt worden sind. Der 
Widerruf wirkt jedoch grundsätzlich erst für die Zukunft. Verarbei-
tungen die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betrof-
fen.

9. Gibt es für den Kunden eine Pflicht zur Bereitstellung von
Daten?
Im Rahmen der Geschäftsbeziehung zur Bank muss der Kunde
diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Auf-
nahme, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung
und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten
erforderlich sind oder zu deren Erhebung die Bank gesetzlich ver-
pflichtet ist. Ohne diese Daten wird die Bank in der Regel nicht in
der Lage sein, den Vertrag mit dem Kunden zu schließen, einen
Auftrag auszuführen oder einen bestehenden Vertrag durchzufüh-
ren, so dass sie den Vertrag gegebenenfalls beenden muss.

Insbesondere ist die Bank nach den geldwäscherechtlichen Vor-
schriften verpflichtet, den Kunden vor der Begründung der 
Geschäftsbeziehung anhand seines Ausweisdokumentes zu identi-
fizieren und dabei Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsange-
hörigkeit, Anschrift sowie Ausweisdaten zu erheben und festzuhal-
ten. Damit die Bank dieser gesetzlichen Verpflichtung nach- 
kommen kann, hat der Kunde ihr nach dem Geldwäschegesetz die 
notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Ände-
rungen unverzüglich anzuzeigen. Sollte der Kunde der Bank die 
notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung 
stellen, darf die Bank die vom Kunden gewünschte Geschäftsbe-
ziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfin-
dung?
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzt
die Bank grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfin-
dung gemäß Artikel 22 DSGVO. Sollte die Bank diese Verfahren in
Einzelfällen einsetzen, wird sie den Kunden hierüber gesondert
informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.
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11. Findet Profiling statt?
Die Bank verarbeitet die Daten des Kunden teilweise automatisiert
mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profi-
ling). Die Bank setzt Profiling beispielsweise in folgenden Fällen
ein:

 - Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben ist die Bank 
zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und 
vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden 
auch Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorgenom-
men. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch dem Schutz des 
Kunden.

 - Um den Kunden zielgerichtet über Produkte informieren und 
beraten zu können, setzt die Bank Auswertungsinstrumente ein. 
Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und 
Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung.

 - Im Rahmen der Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Kunden 
nutzt die Bank das Scoring bzw. Rating. Dabei wird die Wahr-
scheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen vertragsgemäß nachkommen wird. In die 
Berechnung können beispielsweise Einkommensverhältnisse, 
Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, 
Beschäftigungsdauer, Zahlungsdauer (z. B. Kontoumsätze, 
Salden), Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, 
vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite sowie Informatio-
nen von Kreditauskunfteien einfließen. Bei Firmenkunden fließen 
zusätzlich weitere Daten ein, wie Branche, Jahresergebnisse 
sowie Vermögensverhältnisse. Das Scoring und Rating beruht 
auf einem mathematisch-statistisch anerkannten und bewähr-
ten Verfahren. Die errechneten Scorewerte und Bonitätsnoten 
unterstützen die Bank bei der Entscheidungsfindung im Rahmen 
von Produktabschlüssen und gehen in das laufende Risikoma-
nagement mit ein.

Stand: Dezember 2022

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO (Datenverarbeitung im
öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f
DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interes-
senabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch
für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von
Artikel 4 Nr. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezoge-
nen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach-
weisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

2. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten
für Zwecke der Direktwerbung
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten,
um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender perso-
nenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzule-
gen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwer-
bung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 
für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst 
gerichtet werden an: 

Sutor Bank GmbH, Hermannstraße 46, 20095 Hamburg
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 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 mit dem folgenden „Informationsbogen für den Einleger“ unterrichten wir Sie gemäß § 23a Abs. 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes über die 
 gesetzliche Einlagensicherung. Außerdem sind Ihre Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken geschützt.
 Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.bankenverband.de/einlagensicherung.

Informationsbogen für den Einleger

Einlagen bei Sutor Bank GmbH (Sutor Bank) sind geschützt durch:

Sicherungsobergrenze:

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben Kreditinstitut haben:

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren anderen
Personen haben:

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts:

Währung der Erstattung:

Kontaktdaten:

Weitere Informationen:

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 1)

100.000 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut 2)

Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“ und
die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000 EUR 2)

Die Obergrenze von 100.000 EUR gilt für jeden einzelnen Einleger 3)

7 Arbeitstage 4)

Euro

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
Burgstraße 28  Postanschrift:
10178 Berlin  Postfach 11 04 48
Deutschland  10834 Berlin

Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960
E-Mail: info@edb-banken.de

www.edb-banken.de

Zusätzliche Informationen
(für alle oder einige der nachstehenden Punkte)
 1) Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem und
  einem vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt. Im Falle einer
  Insolvenz Ihres Kreditinstituts werden Ihre Einlagen in jedem Fall
  bis zu 100.000 EUR erstattet. 

 2) Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen
  finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die
  Einleger von dem Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende
  Deckungssumme beträgt maximal 100.000 EUR pro Kreditinstitut. Das
  heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselben Kredit-
  institut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispiels-
  weise 90.000 EUR auf einem Sparkonto und 20.000 EUR auf einem
  Girokonto, so werden ihm lediglich 100.000 EUR erstattet. 

 3) Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000 EUR für jeden
  Einleger. 
  Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als
  Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung
  oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit
  verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze von
  100.000 EUR allerdings zusammengefasst und als Einlage eines
  einzigen Einlegers behandelt.
  In den Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagensicherungsgesetzes
  sind Einlagen über 100.000 EUR hinaus gesichert. Weitere Informationen
  sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung
  deutscher Banken GmbH unter www.edb-banken.de. 

 4) Erstattung 
  Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die 
 
  Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
  Burgstr. 28  Postanschrift:
  10178 Berlin  Postfach 11 04 48
  Deutschland  10834 Berlin

  Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960
  E-Mail: info@edb-banken.de

  Es wird Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100.000 EUR) spätestens innerhalb
  von 7 Arbeitstagen erstatten.
  Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten
  Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der
  Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten
  Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über
  die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
  unter www.edb-banken.de.

 Weitere wichtige Informationen
 Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch
 Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende
 Ausnahmen werden auf der Webseite des zuständigen Einlagensicherungs-
 systems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber
 informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Ein- 

lagen gedeckt sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug 
bestätigen.
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